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1.1 XXX hat YYY in der Vergangenheit bereits mehrfach in Bezug auf die Konzeption, Entwicklung und den Betrieb ### unterstützt. Die Vertragspartner beabsichtigen, auch weiterhin zusammenzuarbeiten und hierzu Einzelverträge mit Details des Auftrags (z.B. Aufgabenstellung, Vergütung) abzuschließen. Dieser Projektrahmenvertrag (nachfolgend „Rahmenvertrag“ genannt) soll dazu die grundsätzlichen rechtlichen Fragen regeln und als Rahmen für die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit dienen. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Vertragspartner, was folgt.
2 Gegenstand des Rahmenvertrags, allgemeine Regelungen
2.1 Gegenstand dieses Rahmenvertrages sind die Regeln für die Zusammenarbeit zwischen XXX und YYY, die für alle Einzelverträge anwendbar sind. Im jeweiligen Einzelvertrag werden die projektspezifischen Anforderungen z.B. Leistungsumfang, Verantwortlichkeiten, Datenschutzbelange, Zeitplan, Vergütung etc. vereinbart. Die Zusammenarbeit kann je nach Vereinbarung sowohl nach agilen Projektmethoden (insbesondere Scrum) als auch auf Basis des klassischen Wasserfallmodells erfolgen.
2.2 Wenn sich die Vertragspartner in einem Einzelvertrag auf den Einsatz von Scrum verständigt haben, erfolgt die Beauftragung der einzelnen Leistungspakete in Form sog. Sprints, die von den Vertragspartnern im betreffenden Einzelvertrag geplant (vor allem Anzahl und Länge der Sprints) und von YYY entsprechend dieser gemeinsamen Planung beauftragt werden. Die Vertragspartner sind sich daher darüber im Klaren, dass die spezifischen Anforderungen an die im Rahmen der Sprints zu erbringenden Leistungen zu Beginn des Einzelvertrages noch nicht abschließend feststehen, sondern erst im Projektverlauf konkretisiert und priorisiert werden.
2.3 Unabhängig von der im Einzelfall gewählten Projektmethode erfolgen Konzeptions- und Entwicklungsleistungen von XXX gegenüber YYY ab Beginn dieses Rahmenvertrages ausschließlich auf seiner Grundlage, auch wenn die konkreten Beauftragungen den Rahmenvertrag nicht nochmals ausdrücklich in Bezug nehmen, es sei denn, im Einzelvertrag wird ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Die Geltung allgemeiner Geschäftsbedingungen beider Vertragspartner ist ausgeschlossen; dies gilt auch, wenn ihrer Einbeziehung seitens des jeweils anderen Vertragspartners im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wird.
2.4 [bookmark: _Ref479017540]Die Vertragspartner sind frei darin zu vereinbaren, ob und zu welchen Konditionen sie Einzelverträge abschließen. Ein Einzelvertrag kommt regelmäßig dadurch zustande, dass XXX YYY eine Auftragsbestätigung zuschickt, nachdem YYY ein von XXX abgegebenes Angebot unterzeichnet und an XXX zurückgeschickt hat. Für die Unterzeichnung durch YYY genügt die Textform (z.B. Rücksendung einer pdf-Datei, die das unterzeichnete Angebot enthält, per E-Mail). Der Inhalt des jeweiligen Einzelvertrages ergibt sich dann aus diesem Angebot und dem Rahmenvertrag.  Für die Beauftragung agil durchzuführender Projekte können die Vertragspartner auch Einzelverträge in Form von Sprintverträgen abschließen, für die sie das als Anlage 1 beigefügte „Muster Sprintvertrag“ verwenden. Bei kleineren Aufträgen mit einem Auftragsvolumen bis zu einem Personentag (8 Arbeitsstunden) kann der Einzelvertrag auch durch eine wechselseitige Bestätigung per E-Mail abgeschlossen werden. Bestimmungen eines Einzelvertrages haben bei Widersprüchen gegenüber dem Rahmenvertrag Vorrang; Ziffer 2.6 bleibt jedoch unberührt.
2.5 Einzelverträge werden jeweils rechtlich selbstständig und voneinander unabhängig abgeschlossen.
2.6 [bookmark: _Ref290984146]sei denn, aus dem Angebotsinhalt ergibt sich etwas anderes.
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